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XXIV . Unterricht.

Schulbehörden.
K. k. Bezirksschulrat.

In der Zeit vom 30. Juni 1908 bis 30. Juni 1909 vollendete der k. k. Bezirks¬
schulrat Wien, welcher auf Grund des Schulaufsichtsgesetzes vom 25. Dezember 1904,
L.-G.-Bl . Nr. 97 , konstituiert wurde, das vierte Jahr seiner sechsjährigen Funktions¬
periode.

Eine Veränderung im Stande seiner Mitglieder ist während des Berichtsjahres
nicht vorgekommen.

Schuliuspkktiiusbkzirkk.
Bei der mit dem Erlasse des k. k. Ministeriums für Kultus und Unterricht vom

10. Oktober 1908 erfolgten Neuernennung der k. k. Bezirksschulinspektoren für die
Funktionsperiode bis Ende des Schuljahres 1913/14 ist die Stelle des k. k. Bezirks¬
schulinspektorsfür den VIII. Jnspektionsbezirknicht besetzt worden und es wurden
bezüglich der Jnspektionsgeschäfte dieses Jnspektionsbezirkesinsoferne provisorische Ver¬
fügungen getroffen, als die öffentlichen Schulen des VIII. Wiener Gemeindebezirkes
dem k. k. Bezirksschulinspektor für den V. Bezirk, die Privatschulen, Lehr- und Erziehungs¬
anstalten im X. Bezirke dem k. k. Bezirksschulinspektor für den X. Jnspektionsbezirk
und die öffentlichen Schulen des XVII. Gemeindebezirkes dem k. k. Bezirksschulinspektor
für den XI. Jnspektionsbezirk unterstellt wurden.

Mit Erlaß des k. k. Ministers für Kultus und Unterricht vom 2. Juli 1909
wurde nun für die restliche Dauer der Funktionsperiode 1908/09 bis 1913/14
der k. k. Professor an der Staatsrealschule im I. Wiener Gemeindebezirke Franz
Zickero  zum k. k. Bezirksschulinspektor für den VIII. Wiener Jnspektionsbezirk (VIII. und
XVII. Gemeindebezirk) ernannt; dadurch entfielen die obigen provisorischen Verfügungen.

Der k. k. n.-ö. Landesschulrat hat gleichzeitig den mit der interimistischen Besorgung
der Jnspektionsgeschäfteim VIII. Jnspektionsbezirke betraut gewesenen k. k. Bezirks¬
schulinspektoren Dr . Johann Eibl , kaiserlicher Rat Albert Kundi  und Karl Winkler
den Dank und die Anerkennung ausgesprochen.

In den Amtssitzen der Bezirkssektionen ist insoferne eine Veränderung eingetreten,
als die BezirkssektionI nach Fertigstellung der Lokalitäten in das alte Rathaus,
I., Wipplingerstraße 8 und die BezirkssektionX in das neue Amtsgebäude, X.,
Keplerplatz5 verlegt wurden.
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Ortsschulrätr.

Im Stande der Mitglieder der Ortsschulräte sämtlicher 21 Bezirke Wiens sind
infolge von 14 Todesfällen und 22 gesetzlich gerechtfertigten Resignationen sowie durch
die Vermehrung der Mitgliederzahl im XI . Bezirke von 10 auf 14 und im XII . Bezirke
von 13 auf 16 wiederholte Neu - und Ergänzungswahlen notwendig geworden . An

16 Mitglieder der Ortsschulräte gelangten Diplome für mehr als 10jährige Tätigkeit
in dieser Eigenschaft zur Verleihung.

In der Zentrale des k. k. Bezirksschulrates betrug die Zahl der Geschäfts¬
stücke 18 .979 , Vollversammlungen fanden 4 , Fachsektionssitzungen 31 , Komiteesitzungen 106
und Jnspektorensitzungen 42 statt . Bei den Bezirkssektionen betrug die Zahl der Geschäfts¬

stücke 47 . 182 , der Sitzungen 42 , bei den Ortsschulräten die Zahl der Geschäfts¬
stücke 120 .104 , der Sitzungen 149.

8 . Lehrerpensionsfonds.

DerWienerstädtischeLehrerpensionsfonds hatte eine Gesamteinnahme von 1,715 .657X
gegen 1,724 .952 X im Vorjahre . Den weitaus größten Teil dieser Einnahme machen
die Verlassenschaftsgebühren aus , welche 1,226 .619 X gegen 1,164 .403 X im Vorjahre
betrugen . Die Beiträge der Lehrpersonen (2 /̂z °/g der Aktivitätsbezüge und des halben
Quartiergeldes ) ergaben 317 .412 X ; das sind um 11 .295 X mehr als im Vorjahre.
Die Beiträge der Lehrpersonen zum Wiener städtischen Lehrerpensionsfonds betrugen
somit nur ungefähr 18 ^ o/g der Gesamteinnahmen dieses Fonds.

Die Auslagen des Fonds stiegen gegen das Vorjahr von 1,874 .362 X auf
1,948 .469 X . Es konnten somit auch im Berichtsjahre die Auslagen durch die Ein¬
nahmen nicht mehr gedeckt werden . Den Abgang deckte die Gemeinde durch einen Zuschuß
aus eigenen Geldern . Infolge dieser Zuschüsse hat die Gemeinde mit Ende des Berichts¬
jahres eine Forderung von 841 .960 X gegen die Lehrerpensionskasse.

L. Volksschulen.

L) Schulbauten, Schulgebäude und deren Einrichtung, Organisation der öffentlichen Volksschulen.

Im Berichtsjahre wurden 5 Schulgebäude für öffentliche Volksschulzwecke fertig¬
gestellt und in Benützung genommen:

Die Knabenvolksschule X ., Quellenstraße Nr . 54 , enthält in einem vier¬
stöckigen Gassen - und einem ebenerdigen Hoftrakte 13 Lehrzimmer , 1 Turnsaal samt
Umkleideraum , 1 Kanzlei , 1 Konferenzzimmer , 1 Lehrmittelzimmer , 2 Schulwerkstätten¬
räume , 1 Schulausspeiseraum und 1 Schuldienerwohnung . Zu dem Umbaue des alten,

in sanitärer Beziehung modernen Anforderungen nicht mehr entsprechenden Knaben¬
volksschultraktes wurde der Nachbargrund samt Haus um 44 .000 X hinzu erworben
und nach Demolierung dieses Hauses und der alten Schule auf der vergrößerten Grund¬
fläche das neue Schulhaus errichtet , wobei , um den Straßenlärm , den Staub und
die Sonnenhitze zu vermeiden , sämtliche Lehrzimmer gegen den großen Schulhof , Gänge,
Stiegenhaus , Aborte und Nebenräume hingegen gegen die Quellenstraße situiert wurden.
Der Bau der Schule samt Einrichtung kostete rund 340 .000 X.
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Die Doppel -Volks - und Bürgerschule XII., Neuwallgnsse 26, Decker¬
gasse 1 (Längenseldgasse ) auf einer rund 3700 in? großen Liegenschaft gegenüber
einer rund 9300 großen öffentlichen Gartenanlage, enthält in einem dreistöckigen
Haupt- und einem einstöckigen Turnsaaltrakte 24 Lehrzimmer, 3 Zeichensäle, 2 Physik¬
säle mit Laboratorium, 2 Turnsäle, 2 Kanzleien mit anstoßendem Bibliotheksranme,
2 Konferenzzimmer, 8 Lehrmittelräume, 2 Schuldienerwohnungensowie 1 Ausspeiseraum
mit Schulküche und kostete rund 570 .000 X.

Im XIll. Bezirke wurde das modernen Anforderungen nicht mehr entsprechende
Mädchenvolksschulgebände Felbigergasse 47 demoliert und auf dessen Baugrund
und einem dazugekauften 12 m? breiten Streifen des Nachbargruudes um rund
327.000 X ein Neubau aufgeführt, der in einem zweistöckigen Gassen- und einem eben¬
erdigen Hoftrakte 15 Lehrzimmer, 1 Turnsaal samt Kleiderablage, l Kanzlei, 1 Konferenz¬
zimmer, 2 Lehrmittelräume, 1 Schuldienerwohnuug und 1 Ausspeiseraum mit Schulküche
und Speisekammer enthält.

In symmetrischer Ergänzung des im Jahre 1908 vollendeten Schulgebäudes für
eine Kuaben-Volks- und Bürgerschule XXI., Kahlgasse8, wurde Heuer das Mädchen¬
bürgerschulgebäude XXI., Rudolfstraße K.-Nr . 1353, erbaut und in Benützung
genommen. In dem zweistöckigen Gassen- und dem einstöckigen Seiteutrakte sind
12 Lehrzimmer, 2 Handarbeitssäle, 1 Physikzimmer, 1 Zeichensaal mit Modellzimmcr,
1 Turnsaal mit Garderobe und Geräteraum, 1 Kanzlei, 1 Konferenzzimmer, 4 Lehr¬
mittelräume, 1 Schuldienerwohnuug und 1 Ausspeiseraum samt Küche uutergebracht.
Der Bau kostete rund 375.000 X.

Das zweistöckige Gebäude der Doppel -Bürgerschule XXI. (Kagran ),
Jubiläumsstraße Nr. 405 , enthält 13 Lehrzimmer, 1 Physiksaal mit anstoßendem
physikalischen Kabinette, 1 großen und 1 kleinen Zeichensaal mit Modellräumen,
1 Handarbeitssaal, 1 Turnsaal mit Umkleideraum, 1 Kanzlei, 1 Konferenzzimmer,
6 Lehrmittelräume, 1 Schulwerkstätte, 1 Schuldienerwohnuug und kostete rund 378 .000 X.

Da das zweistöckige Schulgebäude II., (Kaisermühlen ), Schüttaustraße
Nr . 78, für die allgemeine Volks- und Bürgerschule für Mädchen nicht mehr ausreichte,
wurde im Berichtsjahre während der Hauptferien ein drittes Stockwerk aufgesetzt,
wodurch man 5 Lehr- und 2 Lehrmittelzimmer gewann. Die Kosten betrugen rund
83.000 X.

Durch die im Berichtsjahre fertiggestellten Schulgebäude und die vorerwähnte
Stockwerkaufsetzung wurden (von Zeichen-, Turnsälen rc. abgesehen) 82 neue Lehrzimmer
geschaffen, die allerdings nicht sämtlich als Zuwachs in Betracht kommen, weil ja die
Schulbauten im X. und XIII. Bezirke sich als Umbauten darstellen. Die Gesamtauslagen
für die erwähnten Schulbauten betragen rund 2,073 .000 X. Es würden sonach auf ein
Lehrzimmer über 25.000 X entfallen, bezw. da ein Lehrzimmer rund 60 Kinder faßt,
auf ein Kind rund 417 X gegen rund 333 X im Vorjahre. Die erheblichen Mehrkosten
haben ihren Grund hauptsächlich darin, daß die Bürgerschulen mit immer mehr und
immer größeren Zeichen-, Handarbeits- und Physiksälen ausgestattet werden, ferner in
der Einrichtung von Ausspeiseräumen, Schulwerkstättenund in der von Jahr zu Jahr
kostspieligeren Bauweise und Ausstattung.

Bei der Ausführung und Einrichtung der Schulgebäude sucht die Gemeinde den
modernen Anforderungen in jeder Hinsicht gerecht zu werden. Während in den beiden
Schulgebäuden im XXI. Bezirke die Zwischendecken der Geschosse als Tramdecken zwischen
eisernen Trägern hergestellt wurden, wie dies in der letzten Zeit bei den Schulbauten
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üblich war, erhielten die drei Schulgebäude im X., XII. und XIII. Bezirke Eisenbeton¬
decken, um die Deckenbeschüttung zu vermeiden, für welche ein sanitär einwandfreies
Material nur schwer zu erhalten ist. Als Fußbodenbelag wurden für die Lehrräume
entweder Eichenbrettel oder Linoleum verwendet, für die Gänge und Aborte Terrazzo.
Der leichteren Reinigung wegen wurden in den Lehrräumen und zum Teile auch in den
Aborten und Gängen Hohlkehlenanschlüsse zwischen Fußboden und Wand hergestellt. Die
Abortwände wurden meist verkachelt. In den Schulgebäuden im X., XII. und XIII. Bezirke
wurden statt der Kleiderrechen in den Lehrzimmern in den Gängen Garderobekästen aus
Drahtgeflecht angebracht. Die Schulen im X. und XIII. Bezirke erhielten elektrisch
betriebene Ventilations- und Luftfiltrier-, ferner Staubsaugeanlagen. In der Schule
X., Ouellenstraße 54 wurde jedes Lehrzimmer mit einem eigenen Auslaufe der Hoch¬
quellenleitung versehen.

Die Beheizung  der neuen Schulen erfolgt durch Niederdruckdampfheizungen
mit örtlichen, in den Fensterparapeten oder in Mauernischen ausgestellten Heizkörpern.
Während des Unterrichtes wird frische Außenluft durch Schlitze in den Fensterparapeten
oder durch Luftschläuche in den Mauern zugeführt. Die Nebenrüume(Kanzleien, Konferenz¬
zimmer und Lehrmittelzimmer) sind mit Reflektorgas- oder Dauerbrandöfen ausgestattet.
Die Kanzleien und Konferenzzimmersind sowohl durch die Zentralheizung, als auch
durch Zimmeröfen beheizbar.

In den neuen Schulen wurde die elektrische Beleuchtung eingeführt, welche in
den Lehrräumen mittels Metallfaden- (Osmium-, Wolfram-) Lampen, in den Turnsälen
mittels Sparbogenlampen und sonst mittels Kohlenglühlampen erfolgt. Die Schule in
Kagran erhielt jedoch Graetzinlicht. Die Aborträume wurden durchwegs mit Gaslicht ver¬
sehen, welches an besonders kalten Wintertagen zur mäßigen Erwärmung verwendet wird.

Die Pissoire sind für Ölbehandlung eingerichtet, die Aborte haben freistehende
Sturzklosette. Für Genußzwecke ist Hochquellenwasser, für Nutzzwecke(Abortspülung,
Gartenbespritzungrc.) dieses oder Wientalwasser eingeleitet. Die zwei Schulen im
XXI. Bezirke haben vorläufig nur Brunnenwasser, bis das Hochquellenwasser auch in
den XXI. Bezirk hinübergeleitetwird.

Die neuen Schulen erhielten Schlimpsche Schulbänke und Roll- oder Patent-
Wendetaseln, zum Teile auch einfache hölzerne oder Ledertuchtafeln.

Die Zahl der städtischen Schulgebäude für die öffentlichen Volks- und Bürger¬
schulen betrug 248 ; außerdem waren öffentliche Volksschulen in 8 nicht der Gemeinde
gehörigen Häusern untergebracht. In den 256 Schulgebäuden befanden sich am 1. Ok¬
tober 511 öffentliche Volksschulen und zwar 138 Bürgerschulen und 373 allgemeine
Volksschulen.

Nähere Angaben über die Zahl und Gattung der Schulgebäude sind im Ab¬
schnitte XIV, „Bildungswesen' des Statistischen Jahrbuches der Stadt Wien enthalten.

Hinsichtlich der Erwerbung von Schulbaugründen wird auf den Abschnitt VIII,
„Rechtsangelegenheiten" verwiesen.

Im Berichtsjahre wurden 6 Detailprojekte für Schulbauten genehmigt, und zwar:
Für den Bau einer Doppelvolksschule II., (Prater ) Feuerbachstraße, Schönngasse,

Jungstraße, mit einem Kostenbeträge von rund 800 .000 X; für den Bau einer Mädchen¬
volksschule IV., Waltergasse 16 und die Erweiterung der anstoßenden Bürgerschule
IV., Schaumburgergasse und Starhemberggasse , mit einem Kostenbeträge von rund
600.000 X; für den Bau einer DoppelbürgerschuleV., Gassergasse 44/46 , mit einem
Kostenbeträge von rund 700.000 X; für den Zubau einer Doppelvolksschule zur
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Mndchenvolks- und Bürgerschule XV., Zinckgasse 12/14 , mit einem Kostenbeträge von
rund 300.000 X ; für den Bau einer Doppelvolksschule XVI., Herbststraße 135, Land¬
steinergasse4, mit einem Kostenbeträge von rund 700.000 X und für den Bau einer
Doppelvolksschule XVII., Heigerleinstraße, mit einem Kostenbeträge von rund 690 .000 X.

Von größeren baulichen Umgestaltungen in bestehenden Schulgebäuden, Änderungen
der Heizanlagen re. sind zu erwähnen:

Die Umwandlung der Schulleiterwohnung in der Knabenvolksschule II., Vorgarten¬
straße 191 zu einem Lehrzimmer und einer Schuldieuerwohnung und der bisherigen
Schuldienerwohnung zu einem Lehrzimmer um rund 7800 X; die Umwandlung der
Schulleiterwohnung in der Knabenbürgerschule II., Schwarzingergasse4 zu zwei Lehr¬
zimmern und einem Lehrmittelzimmer und die Schaffung eines zweiten Schulausgauges
um rund 9000 X; die Umwandlung der Schulleiterwohnung in der Mädchenvolksschule
II., Novaragasse30 zu einem Lehrzimmer und einer Schuldienerwohnung um rund
2000 X; die Umwandlung der beiden Schulleiterwohnungen in den Volksschulen
X., Knöllgasse 59 und 61 zu Lehrzimmern um rund 9600 X; die Umwandlung von
drei Wohnungen im städtischen Zinshause XI., Münichplatz5 („Dirndlhof") zu drei
Lehrzimmern samt Nebenräumen um rund 5170 X; die Umwandlung der Schulleiter¬
wohnung in der Knabenbürgerschule XV., Friedrichsplatz4 zu einem Lehrzimmer und
einem Konferenzzimmer um rund 5650 X; die Umwandlung eines Lehrzimmers in eine
Schuldienerwohnung in der Mädchenvolksschule XX., Gerhardusgasse7 um rund 1860 X;
die Umwandlung eines Zeichensaales samt Kabinett zu zwei Lehrzimmcrn und einem
Lehrmittelzimmerin der Doppelvolksschule XXI., Kaiserin Elisabeth-Gasse 33, Ostmark¬
gasse 30 um rund 2700 X; die Vergrößerung und Rekonstruktion der Niederdruckdampf¬
heizung im Volks- und Bürgerschulgebäude XXI., Jubiläumsgasse 13 um rund
30 .000 X; die Verbesserung der Niederdruckdampfheizung im Schulgebäude XXI., Leopold
Ferstl-Gaste 9, Schöpfleuthnergasse 21 um rund 12.500 X.

Wie beim Baue neuer Schulen, suchte man auch in den älteren Schulgebäuden
den modernen sanitären Anforderungen tunlichst gerecht zu werden. So sei hier nur
hingewiesen auf die auch im Berichtsjahre fortgesetzte Auswechslung weicher Fußböden
durch harte Brettelböden, welche sich infolge ihrer kleineren Fugen leichter und gründlicher
vom Staube reinigen lassen, auf die Auswechslung veralteter, sanitär nicht einwandfreier
Klosette durch moderne, freistehende Sturzklosette mit Wasserspülung, auf die Herstellung
von Olurinoirs ; neu ist die Herstellung von Erholungsplätzen auf den flachen Schuldächern
im Schulgebäude X., Quellenstraße 54. Da sich das Einlassen der Fußböden in den
Lehrräumen mit Staub - bezw. Leinöl bewährt hat, wurden auch im Berichtsjahre diese
Imprägnierungen durch die Schnldiener vorgenommen.

Organisation der Schulen . — Diesbezüglich wird auf den Verwaltungsbericht
für 1908 , Seite 332 und 333 verwiesen; wesentliche Änderungen haben sich seither
nicht ergeben.

Die Schulexpositur am Kahlenberge wurde anfangs November wieder
errichtet. (Siehe den Verwaltungsbericht für 1908 , Seite 333.)

Ebenso wird bezüglich der „Freigegenstände" auf den Verwaltungsbericht für 1908,
Seite 334 hingewiesen.

Überlassung von Schulräumen für gemeinnützige Zwecke. — Auch im
Berichtsjahre wurden die Räume der städtischen Schulgebäude vielen wohltätigen und gemein¬
nützigen Vereinen und Anstalten re. in der schulfreien Zeit überlassen; ein Entgelt wird
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hiefür seitens der Gemeinde nicht verlangt; vielfach wird auch auf die Vergütung der
Beheizungs- und Beleuchtungskosten verzichtet. So wurden Schulräume für die Abhaltung
volkstümlicher Universitätskurse, für unentgeltliche Stenographiekurse, ferner verschiedenen
Turn-, Fecht- und Radfahrvereinen, dem Katholischen Jünglingsvereine, dem Vereine
„Kinderschutzstationen", für Weihnachtsbescherungen, für Knabenhorte rc. zur Verfügung
gestellt.

b) Lehrpersonen an den öffentlichen Uolksschnlen.
Der Stand der Lehrpersonen für den allgemeinen Unterricht war

am 1. Oktober folgender:
männlich weiblich zusammen

Direktoren an Bürgerschulen. 118 2 120
Oberlehrer(Direktoren) an Volksschulen . . . . 278 14 292
BürgerschullehrerI. Klasse. 579 320 899
Bürgerschullehrer II. Klasse . 45 49 94
LehrerI. Klasse an Volksschulen. 1171 1063 2234
Volksschullehrer II. Klasse . 388 388 776
Provisorische Lehrer II. Klasse . 588 526 1114
Lehrer für den allgem. Unterricht zusammen . . . 3167 2362 5529

Für den Religionsunterricht waren am 1. Oktober bestellt: Eigene, mit Gehalt
angestellte Religionslehrer 69, eigene, mit Remuneration entlohnte Religions--
lehrer 93. Die Zahl der beim Religionsunterrichte verwendeten katholischen Seelsorger
betrug 174, außerdem mußten 1168 weltliche Lehrpersonen zur Erteilung des katholischen
Religionsunterrichtes herangezogen werden. Die Zahl der israelitischen Religionslehrer
betrug 41, die der evangelischen Religionslehrer8. Außerdem erteilten 31 weltliche
Lehrpersonen subsidiär den evangelischen und 48 den mosaischen Religionsunterricht.
Den altkatholischen Religionsunterricht erteilte die Seelsorgegeistlichkeit. Die Gesamtkosten
der Erteilung des Religionsunterrichtes betrugen 668.289 X.

Für den Unterricht in weiblichen Handarbeiten standen am 1. Oktober 1909 neben
den zur Erteilung desselben verpflichteten Lehrerinnen für den allgemeinen Unterricht
noch 797 Lehrerinnen für weibliche Handarbeiten(Jndustrielehrerinnen) in Verwendung,
die zusammen 915.620 X an Remunerationen bezogen.

Den französischen Sprachunterricht an Bürgerschulen erteilten 10 eigene Lehrer und
129 eigene Lehrerinnen, ferner 119 Lehrpersonen männlichen Geschlechtes für den all¬
gemeinen Unterricht, zusammen daher 258 Lehrpersonen, die insgesamt 290.581 X an
Remunerationen bezogen.

Stenographie-Unterricht erteilten 83 Lehrpersonen für den allgemeinen Unterricht,
die hiefür zusammen 15.149 X an Remunerationen bezogen. An mehreren Schulen
wurde auch Unterricht im Violinspiele erteilt, was der Gemeinde 1980 X kostete.

Hinsichtlich der Bezüge der Lehrpersonen faßte der Gemeinderat in seiner Sitzung
vom 21. Dezember folgende Beschlüsse:

Unter der Bedingung, daß der im Sinne des Stadtratsbeschlussesvom 17. De¬
zember 1909, bezw. Gemeinderatsbeschlusses vom 21. Dezember 1909 einzubringende
Gesetzentwurf wegen Regelung der Verlassenschaftsgebühren zum Wiener Allgemeinen
Versorgungsfonds vom niederösterreichischenLandtage beschlossen wird und die Allerhöchste
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Sanktion erhält , erteilt die Gemeinde Wien die Zustimmung , daß einige Bestimmungen
des Gesetzes vom 25 . Dezember 1904 , L.-G .-Bl . Nr . 97 , wirksam für das Erzherzogtum
Österreich unter der Enns , betreffend die Regelung der Rechtsverhältnisse des Lehrer¬
standes an den öffentlichen Volksschulen , abgeändert werden , wie folgt:

Lehrerkategorien und Gehalte.
8 39.

Die definitiv angestellten Lehrpersonen der öffentlichen Volks - und Bürgerschulen im Schul¬
bezirke Wien haben Anspruch auf ein Diensteinkommen , welches

a> aus dem Jahresgchalte,
b) aus dem Quartiergelde oder der Quartiergeldentschädigung besteht.

Der Jahresgehalt wird ermittelt aus dem Stammgehalte der betreffenden Dienstkategorie,
vermehrt um die auf Grund der Dienstzeit und Dienstleistung (§ 41) in Anfall kommenden Beträge
der termingemäß erwachsenden Gehaltsvorrückung.

Für die Bemessung des Stammgehaltes werden die definitiven Lehrpersonen in Kategorien
eingeteilt , und zwar in die

I . Kategorie : Bürgerschuldirektoren und -Direktorinnen mit einem jährlichen Stammgehaltevon 3000 X.

II . Kategorie : Oberlehrer und Oberlehrerinnen der allgemeinen Volksschulen mit einem jährliche»
Stammgehalte von 2600 X.

III. Kategorie : Bürgerschullehrer und Bürgerschullehrerinnen mit einem jährlichen Stamm¬
gehalte von 2200 X.

IV. Kategorie : Bolksschullehrer und Volksschullehrerinncn I. Klasse mit einem jährlichen
Stammgchalte von 1800 X.

V. Kategorie : Volksschullehrer und Volksschullehrerinnen II. Klasse mit einem jährlichen
Stammgehalte von 1400 X.

VI. Kategorie : Bezirksaushilfslehrer an Bürgerschulen mit einem jährlichen Stammgehaltevon 1800 X.
VII. Kategorie : Bezirksaushilfslehrer und Bezirksaushilsslehrerinnen an Volksschulen mit

einem jährlichen Stammgehalte von 1400 X.
Lehrpersonen der V. Kategorie werden in der im tz 13 des N.-V.-G. für Unterlehrer an¬

gegebenen Zahl bestellt, wobei jedoch die Bezirksaushilfslehrer nicht mitzuzählen sind.

8 40.
Die Ernennung zum Volksschullehrer(in) II. Klasse (V. Kategorie) , dann zum Volksschul-

lehrer(in) I. Klasse (IV. Kategorie) hat , außer auf Grund einer Konkursausschreibung auch im Wege
des Zeitavancements zu erfolgen, und zwar in die V. Kategorie , wenn provisorische Lehrer (innen>
die im Besitze des Lehrbesähigungszeugnisses für Volksschulen sind, eine fünfjährige ununterbrochene
tadellose Dienstleistung an öffentlichen Volksschulen, davon jedoch mindestens zwei Jahre im Schul¬
bezirke Wien Nachweisen; in die IV. Kategorie , wenn Lehrpersonen der V. Kategorie , sowie Bezirks¬
aushilfslehrer an Volksschulen eine zehnjährige ununterbrochene tadellose Dienstleistung an öffentlichen
Volksschulen Nachweisen, davon mindestens zwei Jahre als Lehrer der V. Kategorie , bezw. Bezirks-
aushilsslehrer im Schulbezirke Wien . Die aus diese Art durch das Zeitavancement ernannten
Lehrkräfte werden sodann auf Grund der vom Bezirksschulräte binnen sechs Wochen zu erstattenden
Vorschläge in den Lehrstatus einer Schule eingereiht . Bis dies erfolgt ist, verbleiben sie an der¬
jenigen Lehrstelle, die sie bisher innehatten.

Die Nichtbestellung der provisorischen Lehrkräfte während der Ferienmonate gilt nicht als
Unterbrechung der Dienstzeit.

Erhöhung der Jahresgehalte auf Grund der Dienstzeit und Dienstleistung.
8 41.

Jede Lehrperson der Kategorien I bis VII erhält bei entsprechender Verwendung eine Erhöhung
der Jahresbezüge zum Stammgehalte . Bei den männlichen Lehrkräften tritt diese Erhöhung jedesmal
nach Vollendung des 3., 6 ., 9., 12., 16., 20 ., 24., 28 ., 32. und 36. Dienstjahres , bei den weiblichen
Lehrkräften jedesmal nach Vollendung des 4., 8., 12 ., 16., 20 ., 24 ., 28. und 32. Dienstjahres ein,
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berechnet vom nächsten Monatsersten, der nach abgelegter Lehrbefähigungsprüsungim öffentlichen
Schuldienste in provisorischer oder definitiver Eigenschaft zurückgelegten Dienstzeit. Für die definitiven
Religionslehrer (Kategorie III) ist nebst der definitiven Dienstzeit noch die frühere provisorische
Dienstzeit anrechenbar, die sie entweder als von der Schulbehörde mit Remuneration bestellte
Religionslehrer (Z 2, iit. b des Landesgesetzes vom 25. Dezember 1904, L- G.-Bl. Nr. 100) oder
als mit der Erteilung des Religionsunterrichtesan einer allgemeinen Volksschule oder an einer
Bürgerschule betrauten Seelsorger, bezw. in gleicher Weise verwendete, von den betreffenden gesetzlich
anerkannten Religionsgenossenschaften berufene Religionslehrer zurückgelegt haben.

Jede in der vorbezeichneten Weise anfallende Gehaltserhöhung ist mit 200 X pro Jahr
zu bemessen.

Diese Gehaltserhöhungen werden vom Bezirksschulräte zuerkannt.
Bei der Berechnung dieser Gehaltserhöhung wird den Lehrpersonen jene Dienstzeit, während

welcher sie vor oder nach dem Jnslebentreten dieses Gesetzes in definitiver oder provisorischer
Anstellung nach abgelegter Lehrbefähigungsprüfungan einer öffentlichen Volksschule der im Reichs¬
rate vertretenen Königreiche und Länoer mit befriedigendem Erfolge gewirkt haben, eingerechnet.

(Absatz5 und 6 wie bisher.)

Naturalwohnungen und Quartiergelder.
8 42.

Jede Lehrperson der KategorienI und II erhält nach freiem Ermessen der Gemeinde Wien
entweder eine Naturalwohnung, welche mindestens aus zwei Zimmern und einem Kabinette samt
den erforderlichen Nebenlokalitätenzu bestehen hat, wobei das Recht der aus Kosten der Gemeinde
Wien beizustellendenBeheizung und Beleuchtung mitinbegriffen ist, oder eine Quartiergeld-
entschädigung. Die Naturalwohnung kann, falls eine solche im Schulhause selbst nicht eingerichtet
ist, auch in dessen Nähe angewiesen werden. Wird die Beheizung und Beleuchtung der Natural¬
wohnung nicht als Naturalleistung beigestellt, so gebührt den Lehrpersonen dieser beiden Kategorien
eine Entschädigung, die für die Beheizung mit 200 X jährlich, für die Beleuchtung mit 120 X jährlich
zu bemessen und in vierteljährigen, im nachhinein fälligen Terminen, gleichwie das Quartiergeld,
auszubezahlen ist. Die Quartiergeldentschädigungfür die Kategorie I wird für männliche Lehr¬
kräfte mit 1400 X, für weibliche Lehrkräfte mit 1000 X, für die Kategorie II für männliche Lehr¬
kräfte mit 1300 X, für weibliche Lehrkräfte mit 900 X jährlich festgesetzt.

Den Lehrpersonen der Kategorie III bis VII gebührt ein Quartiergeld. Dieses beträgt

jährlich für die männlichen Lehrpersonen in der Kategorie III 1000 X, in der Kategorie IV 800 X,
in den Kategorien V, VI und VII 600 X. Nach vollendetem 20. für die Pension anrechenbaren
Dienstjahre wird dieses Quartiergeld in der III. Kategorie auf 1200 X, in der IV. Kategorie auf
1000 X erhöht; in der VI. Kategorie tritt nach Vollendung des 10. für die Pension anrechenbaren
Dienstjahrcs eine Erhöhung auf jährlich 800 X ein.

Das Quartiergeld der weiblichen Lehrkräfte in den Kategorien III und IV beträgt 600 X,
in den Kategorien V und VII 400 X jährlich.

Die Quartiergeldentschädigungund das Quartiergeld werden am 1. Februar , 1. Mai,
1. August und 1. November jeden Jahres flüssig gemacht; erfolgt die Ernennung, bezw. der Anfall
des erhöhten Quartiergeldes zwischen zwei Quartalsterminen, so beginnt das Bezugsrecht auf die
Quartiergeldentschädigungund auf das Quartiergeld vom ersten Tage des auf die Ernennung,
bezw. des auf den Anfall des erhöhten Quartiergeldes folgenden Quartals.

Remunerationen.
8 4b.

In die Pension nicht einrechenbare Remunerationenwerden in folgenden Fällen, die vorüber¬
gehende Supplierung einer Lehrperson im Unterrichte ausgenommen, gewährt:

Absatz a) (unverändert).
b) den Lehrkräften an Sammelklassen für Kinder, die eine Schulbesuchserleichterung genießen,

jährlich 160 X für jede wöchentliche Unterrichtsstunde und für die Leitung des Unterrichtes
in den Sammelklassen der Betrag von jährlich 240 X für die der Dauer des Unterrichtes
entsprechende Zeit;

e) den mit der Leitung einer Schule provisorisch betrauten Lehrpersonen jährlich 300 X für
die Dauer dieser Dienstleistung;
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ci) den Leitern einer Bürgerschule , sowie einer Volks - und Bürgerschule von mehr als neun
Klassen und den Leitern einer allgemeinen Volksschule von mehr als zwölf Klassen jährlich
60 X für jede überzählige Klasse;

Absatz e) (unverändert ) .
Diese Remunerationen werden vom Bezirksschulräte zuerkannt und in am Schlüsse eines

jeden Monates fälligen Raten ausbczahlt.
Letzter Absatz (unverändert ).

Z 46.

Provisorische Lehrer und Lehrerinnen II. Klasse an Volks - und Bürgerschulen erhalten eine
Jahresremuneration von 1200 X ; nach zweijähriger Dienstzeit im Schulbezirke Wien , jedoch nicht
vor dem Nachweis des Lehrbesähigungszeugnisscs für allgemeine Volksschulen , wird diese Jahres¬
remuneration auf 1440 X erhöht.

Absatz 2 (unverändert ) .

Z 59 , Absatz 1 (unverändert ) .
Absatz 2 (neu ) . Verheiratete weibliche Lehrkräfte bedürfen im Falle der Schwangerschaft

eines Urlaubes . Derselbe wird entweder über eigenes Ansuchen oder über Weisung der Schulbehörde
erteilt . Solche Urlaube dürfen nur gegen Tragung der Substitutionskosten durch die Beurlaubte
bewilligt werden.

8 67.

Die Erteilung einer schriftlichen Rüge schiebt die Zuerkennung einer Dienstalterszulage , bezw.
Gehaltserhöhung auf höchstens ein Jahr , eine Disziplinarstrafe auf höchstens drei Jahre hinaus.

Absatz 2 (unverändert ) .
Die im Sinne dieser Bestimmungen für drei Jahre oder aus kürzere Zeit erfolgte Bor¬

enthaltung einer Dienstalterszulage , bezw . Gehaltserhöhung hat keinen Einfluß auf den Anfallstag
der nachfolgenden Dienstalterszulagen.

iv . Die Versetzung des Lehrpersonales in den Ruhestand und die Versorgung der Lehrerswitwcn
und - Waisen.

Gründe der Pensionierung.
8 79 , Absatz 1 (unverändert ) .

Absatz 2 . Lehrpersonen , denen aus Grund 40 anrechenbarer Dienstjahre der Ruhegenuß in
der Höhe der letzten Jahresbezüge gebührt , dann Lehrpersonen , denen nach Einholung der Zu¬
stimmung der Gemeinde Wien schon nach 35 Dienstjahren die Bemessung der Ruhegenüsse in der
Höhe der zuletzt bezogenen Aktivitätsbezüge sichergestellt erscheint , brauchen zur Begründung ihrer
Versetzung in den Ruhestand den sonst erforderlichen Nachweis der Dienstuntauglichkeit nicht bei¬
zubringen . Anderseits ist der Bezirksschulrat berechtigt , solche Lehrpersonen ohne Angabe von
Gründen in den Ruhestand zu versetzen.

8 80 , Absatz 1 (unverändert ).
Absatz 2 . Lehrpersonen II. Klasse bedürfen , insolange sie nicht definitiv angestellt sind , zur

Verehelichung der Genehmigung des Landesschulrates und jede ohne diese Genehmigung ein¬
gegangene Verehelichung einer solchen Lehrperson wird als freiwillige Dienstesentsagung angesehen.

Ausmaß des Ruhegenusses.
Z 85 , Absatz 1 (unverändert ).

Absatz 2 . Lehrerinnen , welche nach Vollstreckung von fünf anrechenbaren Dienstjahren infolge
ihrer Verehelichung aus dem Schuldienste freiwillig austreten , erhalten eine Abfertigung im Betrage
des letzten anrechenbaren Jahresbezuges.

8 86 , Absatz 1 und 2 (unverändert ).
Absatz 3 . Im Falle die Versetzung in den Ruhestand nach einer 35jährigcn anrechenbaren

Dienstzeit nach tz 79 , Absatz 2 , erfolgt , dann bei Lehrpersonen , die , ohne 60 Jahre alt zu sein , nach
einer 35jährigen anrechenbaren Dienstzeit wegen eines in Ausübung ihres Berufes oder sonst ohne
ihr Verschulden zugezogenen körperlichen Leidens , worüber das Zeugnis des Stadtphhsikates bei¬
zubringen ist , dienstuntauglich geworden sind , kann in besonders rücksichtswürdigen Fällen über
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Einschreiten des Pensionswerbers mit Zustimmung jenes Faktors, der im betreffenden Falle den
etwaigen Abgang der zuständigen Lehrerpensionskasse zu decken hat, eine Erhöhung der Pension
bis zum Gesamtbeträgedes zuletzt bezogenen, anrechenbaren Jahresbezuges gewährt werden.

Absatz4 (unverändert!.

8 99.
Absatz1 (unverändert).
Absatz2 (unverändert).

Absatz3 (neu).
Vorstehende Bestimmungen finden auch aus die nach einer verstorbenen weiblichen Lehrperson

Hinterbliebenen, wenn sie Nachweisen, daß sie die Krankheits- und Leichenkosten bestritten haben,
sinngemäße Anwendung.

8 104.
Den definitiv angestellten Lehrpersonen wird im Falle der Versetzung in den Ruhestand das

zuletzt tatsächlich bezogene Quartiergeld, bezw. die Quartiergeldentschädigung, die sie zuletzt tatsächlich
bezogen haben oder aus die sie mangels einer Naturalwohnung Anspruch zu erheben berechtigt
wären, als Quartiergeldpensionin dem im Z 86 dieses Gesetzes für die Jahresbezüge sestgestellten
prozentuellen Ausmaße zuerkannt und in vierteljährigen Raten zu den für das Quartiergeld, bezw.
sür die Quartiergeldentschädigungnormierten Ansallsterminen auf die Dauer des Ruhestandes
flüssig gemacht.

8 110.

Die Versorgungsgenüsse der an den öffentlichen Volksschulen Wiens angestellten Lehrpersonen
und ihrer Hinterbliebenen werden aus der Wiener städtischen Lehrerpensionskasse bestritten. Die
Gemeinde Wien ist berechtigt, die in den 106 und 107 erwähnten Zuflüsse für ihre eigene
Pensionskasse einzuheben, und zwar die Beiträge der definitiven Lehrpersonen im Ausmaße von
3°/, des für die Bemessung des Ruhegenusses anrechenbaren Aktivitütsgehaltes, sowie des Quartier¬
geldes, bezw. der Quartiergeldentschüdigung.

Jenen Lehrpersonen, welche im Genüsse einer Naturalwohnung stehen, wird, insolange dieser
Genuß andauert, der 3"/yige Jahresbeitrag zur Quartiergeldpensionvon der für ihre Kategorie nor¬
mierten Quartiergeldentschädigungberechnet und in monatlichen Raten im vorhinein vom Gehalte
abgezogen.

Die Gemeinde Wien ist verpflichtet, den etwaigen Abgang ihrer Lehrerpensionskasse aus
Gemeindemitteln zu decken. Eine Übernahme der städtischen Lehrerpensionskasse durch die Landes-
Lehrerpensionskasse ist ausgeschlossen.

Die Gemeinde Wien verzichtet auf das ihr im Z SO al. ^ des n.-ö. Landesgesetzes vom
25. Dezember 1904, L.-G.-Bl. Nr. 97, betreffend die Erhaltung und den Besuch der öffentlichen
Volksschulen zustehende Recht der Einhebung des r/zprozeiitigen Beitrages vom Jahresgehalte der
Lehrpersonen zum Zwecke der Dotation der Bezirkslehrerbibliotheken.

Übergangsbestimmungen.
Die nach tz 39 des bisher in Kraft gestandenen Gesetzes mit den Bezügen der X. Kategorie

ausgestatteten Bürgerschullehrer und BürgerschullehrerinnenII. Klasse erhalten vom Tage des
Inkrafttretens des vorstehenden, abgeänderten Gesetzes bis zu ihrer Vorrückung in eine höhere
Kategorie die im abgeänderten Z 39 sür die VI. Kategorie, Bezirksaushilfslehrer an Bürgerschulen,
normierten Bezüge und das im Z 42 sür diese Kategorie festgesetzte Quartiergeld.

Sollten durch die Bestimmungendieses Gesetzes Lehrpersonen in ihren bisherigen Aktivitäts¬
bezügen oder im Falle ihrer Pensionierung in ihrem Ruhegenusse verkürzt werden, so gebührt ihnen
in der Höhe dieser Verkürzung eine Personalzulage, die jedoch in dem Zeitpunkte erlischt, wo die
Bezüge nach dem neuen Gesetze diese Differenz ausgleichen.

Diese Gesetzesänderungensind im Berichtsjahre noch nicht in Kraft getreten.
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Dasselbe gilt von den nachstehenden Vorschriften über die Rechtsverhältnisse der
Lehrpersonen für die nicht obligaten Lehrgegenstände , insbesondere aber über die Ein¬

führung einer Altersversorgung für diese Lehrpersonen . Der Gemeinderat faßte hierüber
in der Sitzung vom 17 . September folgenden Beschluß:

1 . Dem vom k. k. Bezirksschulräte Wien übermittelten Entwürfe , betreffend die

Änderung des K 52 des Gesetzes vom 25 . Dezember 1904 , L .-G .-Bl . Nr . 99 , wird
bei Aufnahme nachstehender Abänderungen , bezw . Ergänzungen desselben die Zustimmung
gegeben.

Bei Z 52 a im ersten Absätze „ Nach einer im öffentlichen Schuldienste ununter¬
brochen zurückgelegten zehnjährigen Dienstzeit erhalten die Lehrer und Lehrerinnen der
französischen Sprache , wenn sie nicht zugleich Fach - oder Klassenunterricht erteilen " , usw.

Im zweiten Absätze : „ anschließt und wenn die betreffende Lehrperson während
dieser Zeit mindestens sechs wöchentliche Unterrichtsstunden erteilt hat . "

Im dritten Absätze : „ anrechenbar , jedoch gleichfalls nur bei Erteilung der im
vorhergehenden Absätze bezeichnten Stundenanzahl . "

Bei tz 52 b im zweiten Absätze : statt „ angestellt sind " „ ernannt sind " .
Im S 52 c „ für die Dauer der tatsächlichen Dienstleistung , bei den im § 52

dieses Gesetzes jedoch bezeichnten Lehrpersonen im Falle usw ."

2 . Dem vom k. k. Bezirksschulräte Wien übermittelten Entwürfe der Änderung
des Z 15 des Substitutionsnormales wird zugestimmt.

3 . Für die Lehrer und Lehrerinnen der französischen Sprache an den öffentlichen
Volksschulen des Schulbezirkes Wien wird das in der Beilage II srrb L enthaltene
Altersversorgungsnormale genehmigt.

4 . Der k. k. Bezirksschulrat Wien wird ersucht , zu veranlassen , daß dieses
Normale durch den k. k. n .- ö. Landesschulrat kundgemacht werde.

Die Gemeinde Wien erteilt ihre Zustimmung:

a) zur Abänderung , bezw . Ergänzung des § 52 des n.-ö. Landes -Gesetzes vom
25 . Dezember 1904 , L .- G . Bl . Nr . 99 , gemäß dem unten folgenden Vorschläge;

d) zur Abänderung , bezw . Ergänzung des Z 15 des Substitutionsnormales vom
28 . Juli 1905 , L.-G .-Bl . Nr . 112 , gemäß dem unten folgenden Vorschläge;

e ) zur Schaffung eines Alters - und Jnvaliditätsversorgnngsnormales für die Lehrer
und Lehrerinnen der französischen Sprache gemäß dem unten folgenden Vorschläge:

H,. Gesetzesänderung.

Gesetz vom . . (wirksam für das Erzherzogtum Österreich unter der Enns ), womit
der K 52 des Gesetzes vom 25 . Dezember 1904 , L .- G .-Bl . Nr . 99 , betreffend die Regelung der
Rechtsverhältnisse des Lehrstandes an öffentlichen Volksschulen abgeändert und ergänzt wird.

Über Antrag des Landtages Meines Erzherzogtumes Österreich unter der Enns finde Ich
anzuordnen , wie folgt:

Artikel I. Der Z 52 des Gesetzes vom 25 . Dezember 1904 , L.-G .-Bl . Nr . 99 , betreffend die
Regelung der Rechtsverhältnisse des Lehrstandes an öffentlichen Volksschulen wird in seiner der¬
zeitigen Fassung aufgehoben und hat künftig zu lauten , wie folgt:

Z 52 . Lehrer und Lehrerinnen der französischen Sprache , der Stenographie und des Violin-
spieles beziehen eine Remuneration jährlicher 100 X für jede wöchentliche Unterrichtsstunde . Nach
einer in dieser Eigenschaft ununterbrochen zurückgelegten zehnjährigen Dienstzeit wird diese Remu¬
neration bei entsprechender Verwendung auf jährlich 120 X für jede wöchentliche Unterrichts¬
stunde erhöht.

VerwaltungSbericht der Stadt Wien . 23
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Hiebei wird auch die vor der Wirksamkeit dieses Gesetzes nach Erlangung der Lehrbefähigung
an einer öffentlichen Volksschule eines der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder voll¬
streckte ununterbrochene Dienstzeit eingerechnet, wenn sie sich an die nach dem Jnslebentreten dieses
Gesetzes vollstreckte Dienstzeit unmittelbar anschließt. Eine Unterbrechung hebt die Anrechnung der
bereits vollstreckten Dienstzeit nicht aus, wenn sie erwiesenermaßenaußer Schuld und Zutun der
Lehrperson gelegen ist.

Dienstzeiten, welche in aushilfsweiserVerwendung zurückgelegt sind, sind im Falle unver¬
schuldeter Unterbrechung nach ihrer tatsächlichen Dauer anrechenbar.

Z 52a. Nach einer im öffentlichen Schuldienste ununterbrochen zurückgelegten zehnjährigen
Dienstzeit erhalten die Lehrer und Lehrerinnen der französischen Sprache, wenn sie nicht zugleich
Fach- oder Klassenunterricht erteilen, im Falle entsprechender Verwendung eine Jahresremuneration
von 1600 X, nach einer 15jährigen Dienstzeit eine solche von 1750 X, nach einer 20jährigen
Dienstzeit eine solche von 1900 X, nach einer 25jährigen Dienstzeit eine solche von 2050 X, wenn
sie zur Zeit der Anspruchsberechtigungauf die Jahresremuneration von 1600 X, bezw. auf deren
jeweilige Erhöhung mindestens 12 wöchentliche Unterrichtsstundentatsächlich erteilen.

Hiebei wird auch die vor der Wirksamkeit des Gesetzes an einer öffentlichen Volksschule
eines der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder vollstreckte ununterbrochene Dienstzeit
angerechnet, wenn sie sich an die nach dem Jnslebentreten dieses Gesetzes vollstreckte Dienstzeit
unmittelbar anschließt und wenn die betreffende Lehrperson während dieser Zeit mindestens sechs
wöchentliche Unterrichtsstundenerteilt hat. Eine Unterbrechung hebt die Anrechnung der bereits
vollstreckten Dienstzeit nicht auf, wenn sie erwiesenermaßenaußer Schuld und Zutun der Lehr¬
person gelegen ist.

Dienstzeiten, welche in aushilfsweiser Verwendung zurückgelegt worden sind, sind im Falle
unverschuldeter Unterbrechungnach ihrer tatsächlichen Dauer anrechenbar, jedoch gleichfalls nur bei
Erteilung der im vorhergehendenAbsätze bezeichnten Stundenzahl.

8 52 d. Die mit solchen Jahresremunerationen G 52 a dieses Gesetzes) angestellten Lehrer
und Lehrerinnen der französischen Sprache sind verpflichtet, den französischen Sprachunterricht
bis zu 15 Unterrichtsstundenwöchentlich, und zwar auch an anderen Schulen, als an welchen sie
ernannt sind, ohne Anspruch auf eine über ihre Jahresremuneration hinausgehende Entlohnung
zu erteilen.

Sie sind aber auch verpflichtet, sich im Unterrichte über 15 wöchentliche Unterrichtsstunden,
und zwar auch an anderen Schulen, als an welchen sie angestellt sind, verwenden zu lassen; in
diesem Falle gebührt ihnen eine Remuneration jährlicher 100 X für eine jede derartige Überstunde,
den Fall der suppletorischen Erteilung dieses Unterrichtes ausgenommen, welcher durch das
Substitutionsnormale geregelt wird.

8 52 c. Die Zuerkennung der in den Zß 52, 52 a und 52 b dieses Gesetzes festgesetzten
Remunerationen erfolgt durch den k. k. Bezirksschulrat Wien. Diese Remunerationen werden in
zwölf, am Schluffe eines jeden Monates fälligen Raten für die Dauer der tatsächlichen Dienst¬
leistung, bei den im Z 52 dieses Gesetzes jedoch bezeichneten Lehrpersonen im Falle der unver¬
schuldeten Dienstunfähigkeit aber noch durch ein Jahr , vom Tage der Unterbrechung des Schul¬
dienstes an gerechnet, aus der Wiener Gemeindekasse ausbezahlt.

8 52 ck. Sollte den Lehrern und Lehrerinnen der französischen Sprache seitens der Gemeinde
Wien eine Alters-, bezw. Jnvaliditätsversorgung gewährt werden, so ist die Gemeinde Wien
berechtigt, von diesen Lehrern und Lehrerinnen einen fortlaufendenJahresbeitrag zu den Kosten
dieser Versorgung bis zum Höchstausmaßevon 4 Prozent der Jahresremuneration bei deren
Auszahlung in zwölf Monatsraten in Abzug zu bringen. Bei Bemessung dieses Beitrages ist die
im 8 52b, al. 2 bestimmte Remuneration nicht in Betracht zu ziehen.

Artikel II. Dieses Gesetz tritt am 1. Jänner 1910 in Wirksamkeit.
Artikel III. Mit der Durchführung dieses Gesetzes ist Mein Minister für Kultus und Unterricht

beauftragt. »

ö. Änderung des Z 15 des Substitutionsnormales.

Verordnung des k. k. n.-ö. Landesschulrates vom . . Z. . . . mit welcher der
Z 15 des Substilutionsnormales für die öffentlichen Volksschulenim Schulbezirke Wien vom
28. Juli 1905, Z. 2971/3- II, L.-G.» und V.-Bl . Nr. 112, abgeändert und ergänzt wird.
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Solche Aushilfslehr -räfte erhalten für jede wöchentliche Unterrichtsstunde die im Artikel I,
8 52 des Gesetzes vom . festgesetzte Remuneration jährlicher 100 X , bezw . 120 X sür die
Dauer der wirklichen Dienstleistung ; wird zu einer solchen aushilssweisen Dienstleistung eine gemäß
Artikel I, Z 52 a dieses Gesetzes mit Jahresremuneration bestellte Lehrkraft in Verwendung
genommen , so hat sie auf eine Remuneration von 100 R für jede wöchentliche Unterrichtsstunde
nur dann Anspruch , wenn sich hiedurch eine Mehrleistung über 15 Unterrichtsstunden wöchentlich
ergibt und eine solche Supplierung länger als einen Monat dauert.

L . Altersversorgungsnormale.

Kundmachung des k. k. n .-ö. Landesschulrates vom . . mit welcher das in der
Sitzung des Gemeinderates der k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien vom . beschlossene
Normale sür die Altersversorgung für die Lehrer und Lehrerinnen der französischen Sprache an
den öffentlichen Volksschulen des Schulbezirkes Wien verlautbart wird.

8 1. Die an den öffentlichen Volksschulen in der k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien
nach Artikel I, H 52 a des n .-ö. L .- G . vom . mit einer Jahresremuneration bestellten
Lehrer und Lehrerinnen der französischen Sprache haben nach einer 40jährigen anrechenbaren
Dienstzeit oder bei früher eintretender Dienstunfähigkeit Anspruch auf eine Alters -, bezw . Jnva-
liditätsversorgung.

8 2 . Die Altersversorgung beträgt bei einer anrechenbaren Dienstzeit von zehn Jahren
jährlich 40 Prozent der zuletzt bezogenen , nach Artikel I, Z 52 a des zitierten Gesetzes zuerkannten
Jahresremuneration und erhöht sich mit Vollendung eines jeden weiteren anrechenbaren Dienst¬
jahres um 2 Prozent , dars aber die Höhe der zuletzt bezogenen Jahresremuneralion nicht übersteigen.

8 3 . Anrechenbar ist jene Dienstzeit , welche die Lehrer oder Lehrerinnen für den Unterricht
in der französischen Sprache in dieser Eigenschaft an einer öffentlichen Volksschule eines der im
Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder vollstreckt haben . Die vor der Wirksamkeit des
Gesetzes vom . vollstreckie Dienstzeit ist nur dann anrechenbar , wenn die betreffende
Lehrperson während derselben mindestens sechs Stunden wöchentlich erteilt hat , während die nach
diesem Zeitpunkte zurückgelegte Dienstzeit nur dann anzurechnen ist, wenn von dieser Lehrkraft
mindestens zwölf Stunden wöchentlich erteilt wurden . Eine Unterbrechung , welche erwiesenermaßen
außer Schuld und Zutun dieser Lehrperson lag , hebt die Anrechenbarkeit der bisher vollstreckten
Dienstzeit nicht auf.

Die während eines gegen Karenz der Bezüge erteilten Urlaubes an einer öffentlichen Volks¬
schule in der k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien zurückgelegte Dienstzeit wird nur dann
in Anrechnung gebracht , wenn die für die Urlaubszeit entfallenden Altersversorgungsbeiträge an
die Gemeinde Wien eingezahlt wurden.

Von der sonach zur Anrechnung gelangten Dienstzeit werden Bruchteile eines Jahres , sofern
sie sechs Monate übersteigen , als volle Dienstjahre gerechnet.

ß 4 . Durch freiwillige Dienstentsagung , eigenmächtiges Verlassen des Schuldienstes und
verschuldete Entlassung aus dem öffentlichen Schuldienste erlischt der Anspruch auf Alters - und
Jnvaliditätsversorgung . Erfolgt die Entlassung ohne Verschulden und mit Zustimmung der
Gemeinde Wien , so gebührt den Lehrern und Lehrerinnen sür den Unterricht in der französischen
Sprache die Alters - oder Jnvaliditätsversorgung nach Maßgabe der bis zur Entlassung vollstreckten
anrechenbaren Dienstzeit ( Z 3) .

Z 5 . Das Bezugsrecht auf eine bereits erworbene Altersversorgung erlischt mit dem Todes¬
tage der betreffenden Lehrperson oder wenn sie einen dotierten öffentlichen Dienst übernimmt.

Im Falle des Austrittes aus diesem öffentlichen Dienste lebt das Bezugsrecht wieder auf,
wenn der betreffenden Lehrperson aus diesem Dienstverhältnisse nicht ein Anspruch auf eine Alters¬
oder Jnvaliditätsversorgung zusteht.

Desgleichen erlischt das Bezugsrecht einer infolge Dienstunsähigkeit oder unverschuldeter
Entlassung in den Genuß einer Altersversorgung gelangten Lehrperson , wenn sie sich im Falle
vorhandener , bezw . wieder erlangter Dienstsähigkeit als Lehrer oder Lehrerin der französischen
Sprache an öffentlichen Volksschulen in Wien nicht wieder verwenden läßt.

Z 6 . Die Witwen der im 8 1 des Normales bezeichneten Lehrpersonen haben nur dann
einen Vcrsorgungsanspruch , wenn der verstorbene Gatte selbst zu einem solchen berechtigt gewesen wäre.

23*
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8 7. Die Witwenpension beträgt 40 Prozent der letzten von dem Verstorbenenbezogenen
anrechenbaren Jahresremuneration (ArtikelI, Z 52 a des zitierten Gesetzes), wobei die Remuneration
für Mehrleistungenüber 15 wöchentliche Unterrichtsstundennicht in Rechnung zu ziehen ist.

8 8. Wurde die Ehe mit dem verstorbenen Gatten erst während des Ruhestandes eingegangen
oder wurde die eheliche Gemeinschaft aus Verschulden der Gattin durch gerichtliche Scheidung aus¬
gehoben oder ist die Witwe durch gerichtliches Urteil überwiesen, den Tod des Gatten durch eine
vorsätzliche Handlung verschuldet oder mitverschuldct zu haben, so hat die Witwe keinen Anspruch
auf einen Versorgungsgenuß.

8 9. Im Falle einer Wiederverehelichungkann die Gattin sich für einen abermaligen
Witwenstand die Pension Vorbehalten oder einen zweijährigen Betrag jener Pension als Abfertigung
annehmen. Hat sich die Witwe die Pension Vorbehalten und erwächst ihr aus zweiter Ehe ein
neuer Pensionsanspruch, so soll ihr nur eine Pension, und zwar die höhere gebühren.

8 10. Anspruch auf Erziehungsbeiträgehaben die unversorgten ehelichen oder legitimierten
Kinder einer verstorbenen, in Gemäßheit dieses Normales zum Bezüge einer Altersversorgung
berechtigt gewesenen männlichen Lehrperson. Der Erziehungsbeitrag beträgt ein Fünftel der
Witwenpension für jedes unversorgte Kind. Die Summe der Erziehuugsbeiträge darf den Betrag
der Witwenpension, bezw. 40 Prozent der letzten anrechenbaren Jahresremuneration des Vaters
nicht übersteigen.

§ 11. Elternlose Waisen nach einer männlichen Lehrkraft haben, insoferne sie unversorgt
sind und das 24. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, Anspruch aus eine Waisenpension in dem
Gesamtbeträge von 20 Prozent der letzten anrechenbaren Jahresremuneration.

Den elternlosen Waisen sind jene Waisen gleichgestellt, deren Mutter bei Eintritt der in
den 88 8 und 9 dieses Normales bezeichnten Umstände den Anspruch aus einen Versorgungs¬
genuß nicht erworben oder verloren hat.

8 12. Der Erziehungsbeitrag eines jeden Kindes erlischt mit der Vollstreckung des 24. Lebens¬
jahres oder mit dem Tage einer früher erlangten Versorgung oder mit dem früher eingetretenen
Tode: bei Mädchen mit ihrer etwa früher erfolgten Verehelichung. Die Waisenpension erlischt mit
dem Tage, an welchem kein Kind des Verstorbenenunversorgt oder unter 24 Jahre alt ist. Als
Versorgung kann nur jener selbständige, dauernde Erwerb in Betracht kommen, welcher ein den
Erziehungsbeitrag übersteigendes Einkommen abwirft oder die Erlangung eines Vermögens, dessen
Zinsen die Höhe des Erziehungsbeitrages übersteigen.

8 13. Die Alters-, Jnvaliditätsversorgungen, Abfertigungen, Witwenversorgungen, Erziehungs¬
beiträge und Waisenpensionen werden vom k. k. BezirksschulräteWien zuerkannt, welcher in
zweifelhaften Fällen die Zustimmung der Gemeinde Wien einzuholen hat.

Die Alters-, Jnvaliditäts -, Witwenversorgungen, Erziehungsbeiträge und Waisenpensionen
sind von dem aus den Einstellungstag der betreffenden Aktivitätsbezüge nächstfolgenden Tage an
zuzuerkennen. Die Flüssigmachung dieser Bezüge erfolgt in im nachhinein fälligen, an jedem2. des auf
die Fälligkeit nächstfolgenden Monates zahlbaren Monatsraten aus der Wiener Gemeindekaffe.

8 14. Die im Artikel I, § 52 a des n.-ö. L.-G. vom . bezeichnet«: Lehrer und
Lehrerinnen für den Unterricht in der französischen Sprache leisten an die Wiener Gemeindekasse
einen fortlaufenden Jahresbeitrag , welcher N/z Prozent ihrer jeweiligen Jahresremuneration
beträgt und bei der Auszahlung derselben in zwölf Monatsraten in Abzug gebracht wird.

Bei Bemessung dieses Beitrages ist die Remuneration für Mehrleistungensür 15 wöchent¬
liche Unterrichtsstundennicht in Betracht zu ziehen.

8 15. Falls der Unterricht in der französischen Sprache an den öffentlichen Volksschulen
des Schulbezirkes Wien ausgelassen werden sollte, erhalten jene Lehrpersonen, welche zu dieser
Zeit bereits Anspruch auf Alters-, bezw. Jnvaliditätsversorgung nach diesem Normale hatten, die
ihnen nach ihrer Dienstzeit zukommende Alters-, bezw. Jnvaliditätsversorgung.

Den Witwen und Kindern solcher Lehrpersonen wird auch in diesem Falle der Anspruch
auf die Witwenversorguugund die Erziehungsbeiträge gemäß diesem Normale gewährt.

Bereits zuerkannte Alters- und Jnvaliditätsversorgungen, sowie Witwenversorgungenund
Erziehuugsbeiträgewerden in ihrem vollen Umfange den Anspruchsberechtigten in Gemäßheit der
Bestimmungendieses Normales weiter verabfolgt.

Z 16. Dem Wiener Gemeinderate bleibt die Änderung dieses Normales, jedoch unbeschadet
bereits wohlerworbener Rechte, Vorbehalten.

Z 17. Dieses Normale tritt am 1. Jänner 1910 in Wirksamkeit.
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c) Schüler der öffentlichen Nolksschulr«.
Die Zahl der Schüler betrug am 1. Oktober 1909 : In den Bürgerschulen

54 .160 (24 .805 Knaben , 29 .355 Mädchen), in den allgemeinen Volksschulen 187 .020
(94 .322 Knaben , 92 .698 Mädchen). Die Gesamtsumme aller in den öffentlichen Volks¬
und Bürgerschulen unterrichteten Kinder betrug somit 241 .180 , es ergibt sich demnach ein
Zuwachs von 3539 Schulkindern gegen das Vorjahr.

Nähere Angaben über die Schulkinder nach Glaubensbekenntnis , Muttersprache,
Geburtsort , Beruf der Eltern , Wohnort , Alter , Schulversäumnisse usw. enthält der
Abschnitt XIV . „Bildungswesen " des Statistischen Jahrbuches der Stadt Wien.

il) Ailsspeisoug, Krausfichtiguug und Keschäftiguug amrr Schulkinder.
Die Maßnahmen der Gemeinde wegen Bekleidung armer Schulkinder fallen unter

die Armenangelegenheiten ; vergl . hierüber Abschnitt XX dieses Verwaltungsberichtes.
Hingegen hängt die Ausspeisung und Beaufsichtigung bezw. Beschäftigung der

armen Schulkinder mit den Schulangelegenheiten insoserne zusammen, als hiezu die
Volksschulgebäude verwendet werden. Für die Ausspeisung besteht der „Zentralverein
zur Beköstigung armer Schulkinder in Wien ", an dessen Spitze der Bürgermeister
steht und dessen Verwaltungsausschusse zahlreiche Funktionäre der Gemeinde angehören.
Die Haupteinnahme dieses Vereines bildet die Subvention der Gemeinde im Betrage
von 100 .000 X für das Vereinsjahr 1908/9 . Die Beköstigung der armen Schulkinder
fand vom 30 . November 1908 bis 31 . März 1909 an 96 Werktagen statt . Täglich
wurden 11 .466 Schulkinder (gegen 10 .583 im Vereinsjahre 1907/8 ) verköstigt. Die
Verköstigung erfolgt meist in den Schulturnsälen , die Beistellung der Kost zum größeren
Teile durch den I. Wiener Volksküchenverein. Hinsichtlich der verabreichten Speisen wird
auf den Verwaltungsbericht für 1908 , Seite 336 verwiesen.

Für die Beaufsichtigung und Beschäftigung der Schulkinder in der schulfreien Zeit
wurde der „Zentralvereiu zur Errichtung und Erhaltung von Knabenhorten
in Wien " gegründet (siehe den Verwaltungsbericht für 1908 , Seite XVII und 336 ),
dem zufolge Gemeinderatsbeschlusses vom 21 . Dezember auch für 1910 eine Subvention

, von 100 .000 X bewilligt wurde.

s) Anstellung vo« Lernmitteln für arme Schulkinder.
Der Verwaltungsbcricht für 1908 enthält bereits (auf Seite 337 ) die dies¬

bezüglichen Daten für das Schuljahr 1908/9 ; die Daten für das Schuljahr 1909/10
wird der nächstjährige Verwaltungsbericht bringen.

f) Lehrmittel. Lehrer- und Schiilerdüchereieu. Schulpauschalieu. Schuldrucksarten.
Für Lehrmittel wurden 85 .878 X gegen 81 .518 X im Vorjahre verausgabt.

Es sind dies die Auslagen für der Ausstattung der neu eröffneten Schulen , für die Nach¬
schaffung von Lehrmitteln für bereits dotierte Schulen und für die Vervollständigung
der Lehrmittelsammlungen nach dem 1901 genehmigten Normal -Lehrmittelverzeichnisse.
Die beträchtliche Auslage von 12 .144 X verursachte der Ankauf der im Verlage der Firma
G . Freytag Sr Berndt erschienenen Schulwandkarten der Umgebung Wiens von
I . G . Rothaug  in 506 Exemplaren.
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Lehrer- und Schülerbüchereien. — Die Zahl der Bezirkslehrerbüchereien
beträgt wie im Vorjahre 15 (siehe den Verwaltungsbericht für 1908, Seite 338). Sie
hatten Ende 1909 folgende Bücherbestände: I. Bezirk 547 Werke in 989 Bänden,
II. Bezirk 405 Werke in 2477 Bänden, III. Bezirk 1510 Werke in 2265 Bänden,
IV. Bezirk 1200 Werke in 2409 Bänden, V. Bezirk 761 Werke in 1355 Bänden,
VI. Bezirk 951 Werke in 1660 Bänden, VII. Bezirk 1063 Werke in 1764 Bünden,
VIII. Bezirk 812 Werke in 1793 Bänden, IX. und XX. Bezirk 650 Werke in 1136 Bünden,
X. Bezirk 2203 Werke in 3871 Bünden, XI. Bezirk 1300 Werke in 1847 Bänden,
XII.—XV. Bezirk 1920 Werke in 3029 Bänden, XVI. und XVII. Bezirk 2221 Werke
in 3485 Bänden, XVIII. und XIX. Bezirk 943 Werke in 1929 Bänden, XXI. Bezirk
367 Werke in 694 Bünden.

Außer den Bezirkslehrerbüchereien besteht an jeder allgemeinen Volks- und an
jeder öffentlichen Bürgerschule eine eigene Lehrer- und Schülerbücherei. (Siehe
Verwaltungsbericht über das Jahr 1906, S . 365.)

Für Lehrerbüchereien wurden 31.623 X, für Schülerbüchereien 16.897 X
verausgabt.

Au Schulpauschalien wurden im Berichtsjahre 169.712 X verausgabt. (Siehe
den Verwaltungsbericht für 1907, Seite 331 und 332.)

Schuldrucksorten. — Die Daten für das Schuljahr 1908/9 sind bereits im
Verwaltungsberichte für 1908 enthalten.

g) Schuldieuer.
Diesbezüglich wird auf den Verwaltungsbericht für 1908, Seite 339 verwiesen.

ß) Fininijiellkg.
Da die Zins- und Schulheller infolge der Auflassung des Wiener Bezirksschulsonds

als allgemeine Gemeindeeinnahmen verrechnet werden, find die speziellen Einnahmen
für Volksschulzwecke gering. Sie bestehen hauptsächlich aus den Zinsen von Schul¬
stiftungen, Vergütungsbeträgen für die Beheizung und Beleuchtung von Schullokalen,
welche von Vereinen usw. mitbenützt werden, aus dem Bibliotheksbeitrage der Lehr¬
personen, aus den Beiträgen der Handarbeitslehrerinnen zur Altersversorgungskasse.
Die Auslagen betrugen 24,857.291 X ohne die Kosten der Errichtung von Schul¬
häusern, des Ankaufs von Schulbaugründen und der Instandhaltung der Schulgebäude.
Für die Bezüge der Lehrer wurden rund 19,062.700 X verausgabt.

Nähere Angaben über das städtische Schulbudget enthält derAbschnitt XIV. „Bildungs¬
wesen", X. „Volksschulen, k) Finanzielles" des Statistischen Jahrbuches der Stadt Wien.

o. Kindergärten.

Städtische Kindergärten bestehen nur in den äußeren Bezirken, und zwar je einer in
den Bezirken XV und XVIII, 2 im XI. und XVI., 3 im XII., 5 im XIX. und 7 im
XXI. Bezirke, somit zusammen 21 gegen 19 im Vorjahre.

Mit Gemeindratsbeschluß vom 17. September übernahm die Gemeinde den
Vereinskindergarten XI., Greifgasse 1.

Im Kindergarten XII., Haebergasse1, wurde mit 2. Jänner eine8. Abteilung
provisorisch eröffnet.
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Der Ersatzbau XIX ., Hammerschmidtgasse 22 für die alten unzulänglichen Kinder¬
gartenlokalitäten in der Hammerschmidtgasse 26 wurde im Oktober fertiggestellt und in

Benützung genommen . Das zweistöckige Gebäude enthält 5 Beschäftigungszimmer,
3 Spielsäle , Kleiderablagen , 3 Lehrmittelräume , 1 Wohnung für die leitende Kinder¬
gärtnerin und eine Hausdieuerwohnung . Im Garten befindet sich eine offene Spielhölle

mit Wandelbahn und ein Spielplatz . Die Räume sind mit Dauerbrandöfen und elektrischer
Beleuchtung versehen und besitzen Linoleumfußboden . Zur gründlichen Reinigung wurde
eine elektrisch betriebene Staubsangeanlage hergestellt . Der Bau samt Einrichtung kostete
rund 180 .000 X , wovon rund 88 .000 X aus einem Stiftuugsfonds entnommen wurden.

Ter Umbau des Kindergartengebäudes XIX ., Obkirchergasse 8 , wurde im
November fertiggestellt und in Benützung genommen . Das neue zweistöckige Gebäude
enthält 5 Beschäftigungszimmer , 3 Spielsäle , Kleiderablagen , 1 Kanzlei , 1 Wohnung
für die leitende Kindergärtnerin und 1 Wohnung für den Hausdiener , ferner im Garten
eine offene Spielhalle mit Wandelbahn und einen Spielplatz . Die Einrichtung und
Ausstattung ist gleich der des vorerwähnten Kindergartens . Der Bau samt Einrichtung
kostete rund 170 .000 X.

An dem Kaiserin Elisabeth -Kindergarten XXI ., Kaiserin Elisabeth - Gasse 35 wurden
2 neue Kindergartenabteilungen eröffnet , dafür die Kinderbewahrabteilung geschlossen,
was auch einige Adaptierungen zur Folge hatte.

An dem Kronprinz Rudolph -Kindergarten XXI . (Neu -Jedlersdorf ), Kuenburggasse—
Bahnsteggasse 17 , wurden provisorisch eine 3 . und eine 4 . Abteilung eröffnet.

Au dem Kindergarten XXI ., Aspern Nr . 107 , wurde provisorisch eine zweite
Abteilung eröffnet.

Der bereits 1908 genehmigte Kindergarten , XXI . (Groß -Jedlersdorf ) , Wenhnrt-
gasse 1 , wurde im Berichtsjahre mit einer Abteilung eröffnet.

Mit Gemeinderatsbeschluß vom 19 . Jänner wurden die provisorisch eröffneten
8 Abteilungen an den städtischen Kindergärten XII ., Haebergasse 1, XIX ., Probus¬
gasse 9 , XXI ., Auenburggasse , XXI ., Weuhartgasse und XXI ., Aspern , definitiv systemisiert.

Für die städtischen Kindergärten sind nunmehr 16 Kindergärtnerinnenstellen I . Kategorie
und 22 Kindergärtnerinnenstellen II . Kategorie , zusammen 38 Kindergärtnerinnenstellen
systemisiert . Außerdem sind Aushilfskindergärtnerinnen und Kinderwärterinnen bestellt.
In einigen Kindergärten werden die Dienstleistungen der Kindergärtnerinnen durch
Barmherzige bezw . Schulschwestern versehen.

Über den Besuch der städtischen Kindergärten enthält das Statistische Jahrbuch,
Abschnitt XIV , nähere Angaben ; ebenso über die Privatkindergärten.

Die Einnahmen aus den städtischen Kindergärten betrugen 6747 X , die
Auslagen 214 .072 X ausschließlich der Kosten für die Bauten , Grunderwerbungeu und
die Gebäudeerhaltung.

L. Städtische Unterrichtsanstalten sür nicht vollfinnige Kinder.

Die Unterrichtsabteilung für schwachsinnige schulpflichtige Kinder , XVIII ., Anastasius
Grün -Gasse 10 , war zu Beginn des Schuljahres 1909/10 von 80 Knaben und 57 Mädchen
besucht . Den Unterricht in 4 Stammklassen und 5 Parallelklassen erteilen , vom Leiter
abgesehen , 9 Lehrkräfte für den allgemeinen Unterricht , 1 katholischer und 1 israelitischer
Religionslehrer und eine Handarbeitslehrerin . Außerdem ist eine Kinderpflegerin bestellt
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und für die Begleitung der Kinder von und zur Schule eine Wärterin . Eine Klassen¬

abteilung ist im Schulgebäude XVIII . , Michaelerstraße 30 , untergebracht.

Für den Unterricht schulpflichtiger taubstummer Kinder bestehen zwei Unterrichts¬

abteilungen , IX ., Canisiusgasse 2 und XV ., Zinckgasse 12/14 . In ersterer wurden im

Schuljahre 1909/10 17 Knaben und 15 Mädchen in 5 Klassenabteilungen (Stamm¬

klassen) von 5 Lehrkräften für den allgemeinen Unterricht (vom Leiter abgesehen ) , einer

Handarbeitslehrerin und einem Handfertigkeitslehrer , in letzterer 65 Kinder in 5 Stamm¬

klassen und 1 Parallelklasse von 6 Lehrkräften für den allgemeinen Unterricht und 2 Hand¬

arbeitslehrerinnen unterrichtet.

In der Unterrichtsabteilung für blinde schulpflichtige Kinder , XVI . , Kirchstettern-

gasse 38 , wurden 9 Knaben und 10 Mädchen in einer Klasse von einer Lehrerin unterrichtet.

An Remunerationen für das Lehrer - und Dienerpersonal an den 4 Spezialschul¬

abteilungen wurden im Berichtsjahre 10 .581 X verausgabt . Seit derVereinigung der Vororte

mit Wien hat die Gemeinde an Remunerationen für diese Spezialschulen 91 .398 X

verausgabt , welcher Betrag als Forderung der Gemeinde gegen den zur Zahlung dieser

Auslagen Verpflichteten in Evidenz gehalten wird.

Zur Abhaltung mehrerer fünfwöchiger Jnstruktionskurse für Lehrpersonen zur

Heilung stotternder Kinder wurden auch im Berichtsjahre Schulräume unentgeltlich von der

Gemeinde gegen freie Beheizung und Beleuchtung zur Verfügung gestellt und wurde der

Beurlaubung der Kursleiter und Assistenten für die Kursdauer bei Belastung der Bezüge

zugestimmt.

f . Mittelschulen. — Pädagogium.

Im Verwaltungsberichte für 1906 sind auf Seite 370 die ehemals städtischen , in

den Jahren 1892 — 1897 vom Staate übernommenen Mittelschulen aufgezählt ; sie sind

in städtischen Häusern untergebracht , deren Erhaltung der Gemeinde obliegt . In

den städtischen Mittelschulgebäuden wurden im Berichtsjahre nur die gewöhnlichen

Jnstandhaltungsarbeiten veranlaßt , welche den Hauseigentümer treffen ; die übrigen

Herstellungen insbesondere in den Jnnenräumen obliegen der k. k. Unterrichtsverwaltung.

Die Errichtung neuer Mittelschulen in Wien fördert die Gemeinde seit Jahren

dadurch , daß sie dem Staate oder Vereinen die Lokalitäten für die vorläufige Unter¬

bringung unentgeltlich zur Verfügung stellt und zur Errichtung neuer Mittelschulgebäude

beträchtliche Beiträge , meist 50 .000 X pro Anstalt , widmet.

Im Verwaltungsberichte für das Jahr 1907 sind auf Seite 335 die in städtischen

Gebäuden zu Beginn des Schuljahres 1907/8 provisorisch untergebrachten Staats - bezw.

Vereinsmittelschuleu aufgezählt ; die Änderungen im Jahre 1908 sind im Verwaltungs¬

berichte für 1908 auf Seite 342 angeführt . Im Berichtsjahre haben sich folgende

Änderungen ergeben:

Die Errichtung eines Mastigen Staatsrealgymnasiums (neuer Typus ) für den

III . Bezirk mit Beginn des Schuljahres 1909/10 . Eröffnet wurde zunächst nur die

I. Klasse . Die Gemeinde stellt zufolge Gemeinderatsbeschlusses vom 19 . Mai auf 4 Jahre

die provisorischen Lokale bei , und zwar zunächst in dem Gebäude der Knaben -Volks - und

Bürgerschule II ., Wittelsbachstraße 6 , und leistet im Jahre des Baubeginnes einen

Baukostenbeitrag von 50 .000 X für den staatlichen Neubau.
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Die k. k. Staatsrealschule, welche im städtischen Volksschulgebäude VIII., Josef¬
städter Straße 45, untergebrachtwar, übersiedelte während der Hauptferien in das neue
Staatsgebäude.

Ebenso die k. k. Staatsrealschule, welche im städtischen Volksschnlgebnude IX., Grüne
Torgasse 11, untergebracht war.

Dem im städtischen Volksschulgebäude XV., Sperrgasse 8/10 , untergebrachten
k. k. Staatsgymnasium für den VII. Bezirk wurden ein 3. und 4. Lehrzimmer mit Beginn
des Schuljahres 1909/10 zur Verfügung gestellt(Stadtratsbeschlußvom 24. September).

Die Vereinsrealschule, welche im Knaben-BürgerschulgebäudeXIX., Grinzinger
Straße 59/61 , untergebracht ist, erhielt vom 16. September 1909 bis 31 . August 1910
ein weiteres Lehrzimmer für die III. Klasse. Das k. k. Ministerium für Kultus und
Unterricht ist laut Zuschrift des k. k. n.-ö. Landesschulratesvom 24. November bereit,
die Vereinsrealschuleab 1. September 1910 in die Staatsverwaltung zu übernehmen,
wenn die Gemeinde bis 31. August 1913 unentgeltlich die provisorischen Lokale beistellt
und im ersten Baujahre für den staatlichen Neubau 50.000 X Beitrag leistet. Hiezu
hat sich die Gemeinde zufolge Gemeinderatsbeschlusses vom 21. Dezember verpflichtet.

Das Floridsdorfer Staatsgymnasium übersiedelte am 8. September aus dem
städtischen Hause XXI., Schloßhofer Straße 6, in den staatlichen Neubau.

Die Ausgaben der Gemeinde für die Mittelschulen betrugen rund 370 .713 X,
hievon 124.064 X für die Lehrpersonen und 194.308 X für Lokale (Mietwert).

Über das Pädagogium  siehe die Verwaltungsberichte für 1905 , Seite 401
und für 1906, Seite 372. Die Auslagen für das Pädagogium betrugen ini Berichts¬
jahre einschließlich des durchgeführten Zinswertes 112.930 X.

6 . Gewerbliche Lehranstalten.

Die allgemein-gewerblichen und fachlichen Fortbildungsschulen unterstehen dem
Fortbildungsschulratein Wien, in welchem auch die Gemeinde vertreten ist. (Siehe den
Berwaltungsbericht für 1908, S . 343.) Obmann war auch im Berichtsjahre der I. Vize-
bürgermeister der Stadt Wien Dr . Josef Neumayer.

Zu den Auslagen der aus dem Fortbildungsschulfonds erhaltenen gewerblichen
Fortbildungsschulen leistet die Gemeinde einen 200/gigen Beitrag, der im Berichtsjahre
241 .359 X betrug.

Überdies wurden 34 gewerblichenGenossenschaften Subventionen für die von
ihnen erhaltenen fachlichen Fortbildungsschulenin der Höhe von zusammen 27.050 X
bewilligt. Hiezu kommen noch die Beheizungs- und Beleuchtungskosten für die zahlreichen
gewerblichen Fortbildungsschulen, welche nahezu durchwegs in städtischen Schulgebäuden
untergebracht sind. Näheres über die gewerblichen Fortbildungsschulen enthält das
Statistische Jahrbuch der Stadt Wien, Abschnitt XIV.

In der Sitzung vom 12. November beschloß der Gemeinderat:
Es wird die Zustimmung erteilt, daß der nachstehende Entwurf einer Abänderung

des K 55 des Fortbildungsschulgesetzes vom 30 . November 1907, L.-G.-Bl . Nr . 171,
vom n.-ö. Landesausschusse unverändert dem Landtage zur Beratung und Beschluß¬
fassung vorgelegt werde.
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Entwurf einer Abänderung des 8 5.'> des Fortbildungsschulgesetzes vom 30 . November 1907,
L -G.-Bl . Nr . 171.

Gesetz

vom . . wirksam für das Erzherzogtuni Österreich unter der Enns , womit einige Be¬

stimmungen des Gesetzes vom 30 . November 1907 , L .-G .-Bl . Nr . 171 , betreffend die gewerblichen

Fortbildungsschulen in Niederösterreich abgeändert werden.

Über Antrag des Landtages Meines Erzherzogtumes Österreich unter der Enns finde Ich

anzuordnen , wie folgt-

Artikel I.

Der Z 65 des Gesetzes vom 30 . November 1907 , L.- G .-Bl . Nr . 171 (in der Fassung des

Gesetzes vom 24 . April 1909 , L -G .-Bl . Nr . 67 ) , hat in der gegenwärtigen Fassung außer Kraft

zu treten und künftighin zu lauten , wie folgt:

Rückvergütung von Fortbildungsschulbeiträgen.

8 5b.

Den gewerblichen Genossenschaften , welche gemäß Z 52 zu Pflichtschulen erklärte gewerbliche

Fortbildungsschulen erhalten , ist über Verlangen alljährlich ein Teil der von ihren Mitgliedern

gemäß 8 18 , lit . a , in den Fortbildungsschulfonds eingezahlten Beiträge bis zum Höchstausmaße

von 50 Prozent ihrer Summe rückzuvergüten.

Im übrigen hat die Rückvergütung , sofern die in den Fortbildungsschulsonds eingezahlten

Beiträge der Genossenschaftsmitglieder 10 .000 X übersteigen , zur Summe dieser Beiträge in

demselben Verhältnisse zu stehen , wie die Anzahl der in der genossenschaftlichen Fortbildungsschule

untergebrachten Lehrlinge zur Gesamtzahl der den beteiligten Genossenschaften überhaupt ungehörigen

sortbildungsschulpflichtigen Lehrlinge ; in keinem Falle darf aber die Rückvergütung den durch die

sonstigen Einnahmen nicht bedeckten tatsächlichen Aufwand für die Fortbildungsschule übersteigen.

Die Rückvergütung erfolgt zuhanden des Schulausschusses . '

Die bezüglichen Gesuche sind vom letzteren innerhalb eines Jahres nach Ablauf desjenigen

Kalenderjahres , für welches die Rückvergütung beansprucht wird , bei dem zuständigen Fortbildungs¬

schulrate einzubringen ; später einlangende Gesuche sind abzuweisen.

Der Fortbildungsschulrat leitet die rechtzeitig eingebrachten Gesuche mit seinen Anträgen an

den Landesschulrat , welchem die Entscheidung über die Höhe der Rückvergütung zusteht.

Wenn im Fortbildungsschulbezirke Wien bezüglich der von kaufmännischen Gremien und

Genossenschaften verwalteten , als Pflichtschulen erklärten kaufmännischen Fortbildungsschulen , welche

nach ihrem Statute verpflichtet sind , sämtliche im Handelsgewerbe des betreffenden Schulsprengels

in Verwendung stehenden Lehrlinge aufzunehmen , die eigenen Einnahmen und die gemäß den

vorstehenden Bestimmungen zu gewährenden normalen Rückvergütungsbeträge zur Deckung des

rechnungsmäßig sich ergebenden , vom Landtage genehmigten Gesamtaufwandes nicht ausreichen,

so ist der restliche Abgang durch besondere Beiträge der in der Handelssektion zur Handels - und

Gewerbekammer Beitragspflichtigen des Wiener Fortbildungsschulbezirkes hereinzubringen.

Kaufmännische Fortbildungsschulen , welche die Deckung des Abganges durch Beiträge im

Sinne des Absatzes 6 dieses Paragraphen anstreben , haben den Rechnungsabschluß für das

abgelaufene Verwaltungsjahr und den Voranschlag für das laufende Verwaltungsjahr im Wege

des Landesschulrates dem Landtage zur Genehmigung vorzulegen . Aus Grund der genehmigten

Rechnungsabschlüsse und Voranschläge setzt der Landesschulrat die zu leistenden besonderen

Beiträge fest.

Diese Beiträge werden in der Form eines besonderen Zuschlages zu der für das laufende

Jahr vorgeschriebenen Erwerbsteuer in der Handelssektion zur n .- ö. Handels - und Gewerbekammer

Beitragspflichtigen des Wiener Fortbildungsschulbezirkes durch dieselben Organe und Mittel

eingehoben , durch welche die Einhebung der Erwerbsteuer erfolgt (Z 18 , Absatz 2 und 3) und zur

Gänze an die bezüglichen Schulausschüsse überwiesen . Das Ausmaß dieses Zuschlages wird vom

Fortbildungsschulrate unter Bedachtnahme aus die im Z 18 , Absatz 2, vorgesehene , verschiedenartige

Heranziehung der Erwerbsteuerträger festgesetzt.
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Artikel II.

Dieses Gesetz tritt mit dem Ersten des aus die Kundmachung folgenden Monates in Kraft.

Artikel III.

Mit der Durchführung dieses Gesetzes sind Mein Minister für öffentliche Arbeiten und Mein
Minister für Kultus und Unterricht betraut.

Weiters beschloß der Gemeinderat in der Sitzung vom 8 . Oktober:

Der Gemeinderat erteilt in Abänderung des Beschlusses vom 24 . September 1909,
Z . 13 .365 , zu dem neuen Entwürfe der Grundsätze für die Bemessung der Bezüge der an
den öffentlichen allgemein -gewerblichen und fachlichen Fortbildungsschulen im Erzherzogtume
Österreich unter der Enns wirkenden Lehrpersonen die Zustimmung . Bemerkt wird , daß
der n.-ö. Landesausschuß vom 15 . September 1909 zu diesem neuen Entwürfe die
Zustimmung erteilt hat.

Nach dem neuen Entwürfe haben die abgeändcrten Paragraphen folgenden Wortlaut:

8 1.

Die an den Fortbildungsschulen im Erzherzogtume Österreich unter der Enns bestellten
Lehrkräfte werden zum Zwecke der Bemessung ihrer Bezüge in drei Kategorien eingeteilt , und zwar:

I. Kategorie : Die Lehrer und Lehrerinnen an den Fortbildungsklassen mit Ausnahme der
in der II. Kategorie genannten Lehrerinnen für den Fachunterricht.

II . Kategorie : Die Lehrer und Lehrerinnen an den Vorbereitungsklassen und die Lehrerinnen
für den Fachunterricht an den Fortbildungsklassen (Jndustrielehrerinnen , Kleidermacherinnen , Weiß¬
näherinnen usw.).

III. Kategorie : Hilfslehrer und Hilfslehrerinnen (Supplenten , Assistenten).

8 3.

In den Fortbildungsschulbezirken außer Wien erhalten die Lehrpersonen der I. Kategorie
für eine wöchentliche Unterrichtsstunde pro Schuljahr eine Remuneration von 100 X, die der
II. Kategorie 80 X.

8 8.

Den ständig bestellten und den zeitweilig in Verwendung genommenen Hilfslehrern und
Hilsslehrerinnen (Supplenten ) gebührt für die Zeit , während welcher sie eine Lehrperson auf
Anordnung und für Rechnung des Fortbildungsschulrates in der Unterrichtserteilung zu vertreten
haben , sür jede tatsächlich erteilte Unterrichtsstunde eine Entlohnung von 2 X SO l>.

Die ständig bestellten Hilfslehrer und Hilsslehrerinnen haben überdies Anspruch auf eine
Jahresgebühr von ISO X.

Hilfslehrer , welche einen Lehrer beim Unterrichte zu unterstützen haben (Assistenten), erhalten
pro Stunde und Jahr eine Remuneration von 80 X.

Mit Gemeinderatsbeschluß vom 19 . Februar wurde den vom Fortbilduugsschulrate
verfaßten Entwürfen einer Dienstpragmatik , einer Gehaltsordnung und eines Pensions-
statntes für die Bediensteten des Fortbildungsschulrates und mit Stadtratsbeschluß vom
30 . März dem vom Fortbildungsschulrate verfaßten Entwürfe der Dienstvorschrift für
die Schuldiener an den Fortbildungsschulen zugestimmt.

Während des Baues des großen Fortbildungsschulgebäudes im VI . Bezirke auf
dem von der Gemeinde dem Wiener Fortbildnngsschulfonds geschenkten Grunde (siehe
den Verwaltungsbericht für 1908 , S . 343 ) stellte sich heraus , daß man mit dem
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aufgenommenen Baudarlehen von 3,158.000 X nicht das Auslangen finden werde. Der
Gemeinderat gab daher mit Beschluß vom 22. Oktober die Zustimmung zur Aufnahme
eines weiteren Darlehens von 1,192.290 X, so daß dieser Bau auf 4,350 .290 X zu
stehen kommen wird. Zur Amortisation und Verzinsung dieses Kapitals ist in den ersten
zehn Jahren jährlich ein Betrag von 206 .638 X nötig, wovon die Gemeinde 20"/g,
d. s. 41.327 X 60 K zu tragen haben wird.

Zu dem Auswande der Diehlschen Fortbildungsschule(siehe den Verwaltungs¬
bericht für 1908 , S . 344) hatte die Gemeinde für das Schuljahr 1909/10 2950 X
beizutrageu.

Bezüglich der höheren gewerblichen Lehranstalten siehe den Verwaltungsbericht
für das Jahr 1906 , S . 373 und das Statistische Jahrbuch der Stadt Wien. Abschn. XIV.
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